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BETREFF Umsatzsteuer; 

 Vermittlung von Personenbeförderungsleistungen im Luftverkehr 
   

BEZUG TOP 8 der USt II/06 
   

GZ IV A 5 - S 7200 - 13/06  
DOK  

  (bei Antwort bitte GZ und DOK angeben) 

Nach § 4 Nr. 5 Satz 1 Buchst. b UStG ist die Vermittlung grenzüberschreitender Personen-

beförderungen im Luftverkehr von der Umsatzsteuer befreit, sofern sie nicht gegenüber dem 

Reisenden erfolgt (§ 4 Nr. 5 Satz 2 UStG). Reisebüros können den Verkauf von Einzelflug-

scheinen für grenzüberschreitende Flüge an Reisende nach Abschn. 53a Abs. 2 UStR als eine 

steuerfreie Vermittlungsleistung behandeln, sofern sie dabei für das die Beförderungsleistung 

erbringende Luftverkehrsunternehmen (z.B. im Rahmen eines Vermittlungsauftrags) tätig 

sind.  

Durch Umstellung der Vertriebstrukturen sind bei einigen Luftverkehrsunternehmen die bis-

herigen Agenturverträge in der Regel ab dem 1. September 2004 durch Vereinbarungen nach 

einem sog. Nullprovisionsmodell ersetzt worden. Die Reisebüros haben danach beim Verkauf 

von Flugscheinen keinen Anspruch auf (Grund-)Provision oder sonstiges Entgelt gegenüber 

dem Luftverkehrsunternehmen mehr; z.T. ist eine Vermittlungstätigkeit für das Luftverkehrs-

unternehmen ausdrücklich ausgeschlossen. Werden Reisebüros beim Verkauf von Flugschei-

nen im Rahmen eines solchen Nullprovisionsmodells tätig, wird die Vermittlungsleistung 

gegenüber dem Reisenden erbracht. Hierfür erheben die Reisebüros von den Reisenden re-

gelmäßig als Gebühren bezeichnete Beträge (z.B. sog. Service-Fee).  



 
Seite 2  Nach dem Ergebnis der Erörterungen mit den obersten Finanzbehörden der Länder gilt hin-

sichtlich der Vermittlung von grenzüberschreitenden Personenbeförderungsleistungen im 

Luftverkehr durch Reisebüros Folgendes: 

1. Die Vermittlung grenzüberschreitender Beförderungen von Personen im Luftverkehr 

gegenüber einem Reisenden ist steuerpflichtig, soweit die vermittelte Leistung auf das 

Inland entfällt (§ 3b Abs. 1, § 4 Nr. 5 Satz 2 UStG). Abschn. 53a Abs. 2 UStR ist in die-

sen Fällen nicht anwendbar, weil das Reisebüro nicht im Auftrag des Luftverkehrsunter-

nehmens tätig wird. Soweit die vermittelte Leistung nicht auf das Inland entfällt, ist deren 

Vermittlung nicht steuerbar. 

2. Das Entgelt für eine Vermittlungsleistung im Sinne der Nr. 1 ist in einen steuerpflichtigen 

und einen nicht steuerbaren Teil aufzuteilen. Die Umsatzsteuer ist aus der anteiligen Zah-

lung des Reisenden herauszurechnen. Der Vorsteuerabzug ist auch hinsichtlich des nicht 

steuerbaren Teils dieser Vermittlungsleistung nicht ausgeschlossen. 

3. Erhält ein Reisebüro eine Zahlung von einem Luftverkehrsunternehmen, das die dem Rei-

senden vermittelte Personenbeförderungsleistung erbringt, ohne von diesem ausdrücklich 

zur Vermittlung beauftragt zu sein, ist diese Zahlung regelmäßig (z.B. im Rahmen eines 

sog. Nullprovisionsmodells) Entgelt von dritter Seite für die gegenüber dem Reisenden 

erbrachte Vermittlungsleistung (s. Nr. 1). Nach den Umständen des Einzelfalls (z.B. auf 

der Grundlage eines gesonderten Dienstleistungsvertrags) kann ein Entgelt für eine ge-

sonderte Leistung des Reisebüros an das Luftverkehrsunternehmen, die nicht in der steu-

erfreien Vermittlung einer Personenbeförderungsleistung besteht, oder in besonders gela-

gerten Ausnahmefällen ein nicht steuerbarer Zuschuss (Abschnitt 150 Abs. 7 UStR) gege-

ben sein; Nr. 1 bleibt auch in diesen Fällen unberührt. 

4. Erhält ein Reisebüro, das grenzüberschreitende Personenbeförderungsleistungen im Luft-

verkehr im Auftrag des Luftverkehrsunternehmens vermittelt, von diesem für den Flug-

scheinverkauf ein Entgelt, und erhebt es daneben einen zusätzlichen Betrag vom Reisen-

den, erbringt es beim Flugscheinverkauf eine nach § 4 Nr. 5 Satz 1 Buchst. b UStG steuer-

freie Vermittlungsleistung an das Luftverkehrsunternehmen und gleichzeitig eine nach 

Maßgabe der Nr. 1 anteilig steuerpflichtige Vermittlungsleistung an den Reisenden.  

5. Soweit eine vom Luftverkehrsunternehmen gezahlte Vergütung auf den vom Reisenden 

erhobenen Preis angerechnet wird, mindert sich  Bemessungsgrundlage für die Leistung 

gegenüber dem Reisenden entsprechend. 

6. Unter der Voraussetzung, dass der Unternehmer bei allen Vermittlungsleistungen im 

Sinne der Nr. 1 entsprechend verfährt, ist es nicht zu beanstanden, wenn der steuerpflich-

tige Teil einer Vermittlungsleistung im Sinne der Nr. 1 wie folgt ermittelt wird: 



 
Seite 3  ♦ bei der Vermittlung von grenzüberschreitenden Beförderungen von Personen im 

Luftverkehr von bzw. zu Beförderungszielen im übrigen Gemeinschaftsgebiet 

(sog. EU-Flüge) mit 25 % des Entgelts für die Vermittlungsleistung, 

♦ bei der Vermittlung von grenzüberschreitenden Beförderungen von Personen im 

Luftverkehr von bzw. zu Beförderungszielen außerhalb des übrigen Gemein-

schaftsgebiets (sog. Drittlandsflüge) mit 5 % des Entgelts für die Vermittlungs-

leistung. 

Zwischen- oder Umsteigehalte gelten dabei nicht als Beförderungsziele.  

Dieser vereinfachte Aufteilungsmaßstab gilt nicht, soweit das vom Reisenden erhobene 

Entgelt auf andere als die in Nr. 1 bezeichneten Leistungen entfällt (z.B. auf die Vermitt-

lung von Unterkunft oder Mietwagen). 

7. Für Vermittlungsleistungen im Sinne der Nr. 1, die vor dem 1. Juli 2006 erbracht werden, 

wird die Inanspruchnahme der Steuerbefreiung nach § 4 Nr. 5 Satz 1 Buchst. b UStG 

nicht beanstandet. 

Dieses Schreiben wird im Bundessteuerblatt Teil I veröffentlicht. Es steht ab sofort für eine 

Übergangszeit auf den Internet-Seiten des Bundesministeriums der Finanzen unter der Rubrik 

Steuern - Veröffentlichungen zu Steuerarten - Umsatzsteuer - BMF-Schreiben 

(www.bundesfinanzministerium.de) zur Ansicht und zum Herunterladen bereit. 

Im Auftrag 

Himsel   

 
 


